
(2) Die Ausschüsse fassen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder.

(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich, soweit die Aus
schüsse nichts anderes beschließen.

§37
(1) Der Vorstand des Ausschusses setzt den Termin für jede Aus

schußsitzung fest und unterbreitet den Vorschlag für die Tagesordnung, 
soweit der Ausschuß nicht selbst darüber entschieden hat. Er gibt den 
Mitgliedern des Ausschusses hiervon rechtzeitig Mitteilung und infor
miert das Präsidium der Volkskammer, das den Ministerrat in Kenntnis 
setzt.

(2) Über die Ergebnisse der Ausschußsitzungen sind Niederschriften 
anzu fertigen.

IV.
Die Rechte und Pflichten der Abgeordneten

§38
(1) Die Abgeordneten der Volkskammer erfüllen ihre verantwortungs

vollen Aufgaben im Interesse und zum Wohle des gesamten Volkes. 
(Artikel 56 Absatz 1 der Verfassung)

(2) Die Abgeordneten der Volkskammer erörtern und entscheiden auf 
den Tagungen der Volkskammer kollektiv die Grundfragen der Ent
wicklung der Deutschen Demokratischen Republik. Sie sind berechtigt 
und verpflichtet, an der Vorbereitung der Entscheidungen der Volks
kammer sowie an der Kontrolle ihrer Durchführung aktiv mitzuwirken.

§39
(1) Die Abgeordneten der Volkskammer fördern in Zusammenarbeit 

mit den Ausschüssen der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen 
Republik, den gesellschaftlichen Organisationen und den staatlichen 
Organen die Mitwirkung der Bürger an der Vorbereitung und Verwirk
lichung der Gesetze. (Artikel 56 Absatz 2 der Verfassung) Die Abgeord
neten studieren die Erfahrungen der Werktätigen bei der Durchführung 
der Gesetze und Beschlüsse.

(2) Die Abgeordneten halten enge Verbindung mit ihren Wählern. 
Sie sind verpflichtet, deren Vorschläge, Hinweise und Kritiken zu be
achten und für eine gewissenhafte Behandlung Sorge zu tragen. (Arti
kel 56 Absatz 3 der Verfassung)

(3) Die Abgeordneten erläutern den Bürgern die Politik des sozia
listischen Staates. (Artikel 56 Absatz 4 der Verfassung)

(4) Die Abgeordneten sind verpflichtet, regelmäßig Sprechstunden 
und Aussprachen durchzuführen sowie den Wählern über ihre Tätigkeit 
Rechenschaft zu legen. (Artikel 57 Absatz 1 der Verfassung)
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